
Anlage 01 zu VO/1179/22 
 
 
Sechste Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Wuppertal (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 22.12.2016 vom _________   
 

Aufgrund der §§ 7, 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 

13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 3, 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen - 

Straßenreinigungsgesetz NRW- vom 18. Dezember 1975 (GV. NW. S. 706), zuletzt geändert durch Art. 3 

des Gesetzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 

anderer Gesetze vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) und der §§ 4, 6 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 

S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029), hat der Rat der 

Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am ______________ folgende Satzung beschlossen: 

 

 
I. 
 

Die Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt 

Wuppertal (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 22.12.2016 wird wie folgt geändert: 

 

 

 

1. In § 1 (2) wird als Satz 2 eingefügt: 

„Die Räum- und Streumaßnahmen erfolgen nach Priorisierung (Anlage 2).“ 

 
2. § 3 (2) wird wie folgt geändert: 

„Die zu reinigenden Straßen sind in dem anliegenden Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage 

1) nach Reinigungsverpflichtungen und -häufigkeit in Reinigungsklassen eingeteilt.“ 

 

3. Das gemäß § 2 Abs. 1 der Satzung als Anlage 1 beigefügte Straßenreinigungsverzeichnis wird 

wie folgt geändert: 

 

Es wird eingefügt: 

 
 

Es wird abgeändert: 

 
 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

„Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen und 

Wege, mit Ausnahme des Winterdienstes, Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) in Verbindung mit § 3 Straßenreinigungsgesetz 

(StrReinG NRW). Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der 

Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine 

Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt.“ 

Straße Bemerkung Reinigungsklasse

Hohenstein Verbindungsweg Hohenstein und Loherstraße 34 D1

Straße Bemerkungen bisher neu

1. Rübenstraße von Gosenburg bis Norrenberg A3V A4V

2. Rübenstraße Reststrecke A3V A4V

3. Ackerstraße A3 A4



 

 

 

5. § 8 erhält die folgende neue Fassung: 

§ 8  
Gebührensätze 

 

Die Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung ohne Winterwartung (Straßenreinigungsgebühren) 
betragen jährlich je Meter Grundstücksseite: 

 

1. Reinigungsklasse Z 1 86,57 € 

2. Reinigungsklasse A 1 43,28 € 

3. Reinigungsklasse A 2 12,99 € 

4. Reinigungsklasse A 3 8,66 € 

5. Reinigungsklasse A 4 17,31 € 

6. Reinigungsklasse B 1 4,33 € 

7. Reinigungsklasse B 2 2,03 € 

8. Reinigungsklasse D 1 4,33 € 

9. Reinigungsklasse D 2 2,03 € 

10. Reinigungsklasse D 3 8,66 € 

 

 
Wird das Grundstück durch eine Straße erschlossen, die überwiegend dem inner- oder überörtlichen 

Verkehr (= V) dient, so betragen die Benutzungsgebühren: 

 

11. Reinigungsklasse Z 1 V 73,58 € 

12. Reinigungsklasse A 1 V 36,79 € 

13. Reinigungsklasse A 2 V 10,39 € 

14. Reinigungsklasse A 3 V 7,36 € 

15. Reinigungsklasse A 4 V 14,72 € 

16. Reinigungsklasse B 1 V 3,03 € 

17. Reinigungsklasse B 2 V 1,42 € 

 
 
 
 
 

 

  
II. 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 


